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Betreff 

 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen 
im eigenen Wirkungskreis des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm 
 
 
 
 

 

Sachverhalt/Begründung 

Mit Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Innern vom 18.09.2009 erfolgte eine 

Änderung der Bekanntmachung zur Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im 

eigenen Wirkungskreis der Gemeinden und Gemeindeverbände vom 20. Januar 1999, zuletzt 

geändert durch Bekanntmachung vom 21. Januar 2002. Von dieser Änderung berührt ist auch 

das Kommunale Kostenverzeichnis. Die Kostensatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm 

verweist in § 2 auf das Kommunale Kostenverzeichnis, welches als Anlage zur Kostensatzung 

in der damals gültigen Fassung bekanntgemacht wurde. Insofern ist die Anlage 2 der beste-

henden Kostensatzung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm dem geänderten Kommunalen 

Kostenverzeichnis anzupassen. 

 

Insgesamt ist festzustellen, dass diese Satzung jede Kommune verabschieden muss, allerdings 

in der täglichen Praxis von untergeordneter Bedeutung ist. 

 

In dem als Anlage beigefügten Kommunalen Kostenverzeichnis sind die Änderungen in Fett-

schrift hervorgehoben. 



2 

 

Finanzierung: 
 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 Nein 
 

 Ja 

 Gesamteinnahmen in Höhe von         € 
 Gesamtausgaben in Höhe von          € 

 Saldo         € 
     

 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
      

 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:       
     
  einmalig  laufend   
 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 

 Ja 
 

 

 Nein  
 Finanzierungsvorschlag bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmittel: 

 
      
 

 Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei folgenden 
Haushaltsstellen: 

 
      

 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Kreisausschusses: 

Mit der Neufassung der beiliegenden Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für 

Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm besteht Ein-

verständnis. Die Satzung ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

 
    genehmigt: 

 
 
 

     
Sachgebietsleiter  Abteilungsleiter  Stellvertretender Landrat 

Anton Westner 
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